
Sitzung der Stadtvertretung Lübz vom 13.12.2017 (veröffentlicht am 15.12.2017) 

 

Beschluss-Nr. 01/2017/038 – Termine HA/STV I. Halbjahr 2018 

Die Stadtvertretung beschließt die Termine für die Hauptausschuss- und 

Stadtvertretersitzungen im I. Halbjahr 2018: 

  

Hauptausschuss Stadtvertretung 

20.02.2018 28.02.2018 

20.03.2018 11.04.2018 

15.05.2018 06.06.2018 

  

 

Beschluss-Nr. 01/2017/041- Erstellung der Brandschutzsbedarfsplanung 

Die Stadtvertretung beschließt, die Aufgabe der Erstellung und der künftigen regelmäßigen 

Aktualisierung der Brandschutzbedarfsplanung für die Stadt auf das Amt Eldenburg Lübz zu 

übertragen 

 

Beschluss-Nr. 01/2014/042 – Hebesatzsatzung der Stadt Lübz 2018 

Die Stadtvertretung beschließt die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die 

Realsteuern 2018 (Hebesatzsatzung der Stadt Lübz 2018). 

  

Beschluss-Nr. 01/2017/043  Bestellung des Betriebsleiters des Eigenbetriebes Abwasser Stadt 

Lübz 

Gemäß § 4 der „Satzung für den Eigenbetrieb Abwasser Stadt Lübz“ vom 26.07.2006 wird 

zum 01.01.2018 der zu diesem Zeitpunkt bestellte Geschäftsführer der Stadtwerke Lübz 

GmbH, Herr Olaf Beck, durch die Stadtvertretung Lübz als Betriebsleiter des Eigenbetriebes 

Abwasser Stadt Lübz bestellt. 

 

Beschluss-Nr. 01/2017/044 – Bewegungspark Lübz 

Die Stadtvertretung Lübz beschließt vorbehaltlich einer Förderung über das Europäische 

LEADER Programm die Errichtung eines Bewegungsparks auf dem Rudolf-Harbig-

Sportplatz. Die Gesamtkosten sind mit 106.263,00 € bei einer Förderung von 95.636,70 € 

geplant. Der Eigenanteil beträgt 10.626,30 €. Die Stadt hat zusätzlich 10 % der Fördersumme 

als nationale Kofinanzierung  in Höhe von 9563,67 € zu tragen. Die Kosten sind in den 

Haushalt 2018 einzustellen. 

 

Beschluss-Nr. 01/2017/045 – Jahresabschluss 2016 – Eigenbetrieb Abwasser Stadt Lübz 

Die Stadtvertretung beschließt Folgendes: 

1. der Feststellung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2016 zuzustimmen; 

2. den Jahresverlust des Geschäftsjahres  2016 in Höhe von 8.516,73  € der allgemeinen 

Rücklage zu entnehmen;    

3. der Betriebsleitung für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen; 

4. dem Betriebsausschuss für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. 

 

Ausschluss der Öffentlichkeit 

Beschluss-Nr. 01/2017/039 – Grundstücksveräußerung 

Beschluss-Nr. 01/2017/040 – Grundstücksveräußerung 

Beschluss-Nr. 01/2017/047 – Grundstücksveräußerung 

Beschluss-Nr. 01/2017/046 – Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage 

 


